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Erweiterung des Sandabbaus der Fa. Krinke in Morsum 1390
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Aufgabenstellung:   
Seit den 1960er Jahren baut die Firma Siegfried Krinke in einer Weserschleife in der Samtgemeinde Theding-
hausen bei Achim Sand und Kies ab. Mit dem Wechsel der Unternehmergeneration möchte die Firma ihre Ab-
baufläche erweitern, um die unveränderte Nachfrage nach Baustoffen langfristig bedienen zu können.  

Die vom Planungsbüro Wirz erarbeiteten Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren bestehen aus ei-
ner technischen Vorhabensbeschreibung, einem Landschaftspflegerischen Begleitplan, einer Einschätzung der 
Verträglichkeit mit den Zielen des Schutzgebietssystems 
Natura 2000 („FFH-Verträglichkeitsuntersuchung“) sowie 
zusätzlichen Unterlagen für die Umweltverträglichkeits-
prüfung inklusive einer allgemein verständlichen Zusam-
menfassung. 
Darüber hinaus wurde die Zuarbeit weiterer in die An-
tragsunterlagen zu integrierender Fach-Unterlagen ver-
traglich ausgelöst, betreut und koordiniert: Vorentwurfs-
planung für die Verlegung eines Gemeindeverbin-
dungswegs (Subterrane, Bremen), schalltechnisches Gut-
achten (IBIS, Elze) sowie Gutachten über die Auswirkun-
gen auf eine benachbarte Altablagerung (GeoUm, Bar-
singhausen) und auf den Hochwasser-Abfluss (IDN, Oy-
ten). Auf eine vorliegende Lagerstättenuntersuchung 
(CALSILAB, Wölpinghausen) konnte zurückgegriffen wer-
den. 
Einer der Schwerpunkte der Verfahrensbegleitung be-
stand neben der üblichen Auseinandersetzung mit den 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und den 
privaten Einwendungen in der fachlichen Beurteilung der 
auf der regionalen und Landesebene räumlich unter-
schiedlich festgelegten Zielen von Raumordnung und 
Landesplanung. 




